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Interpellation Jacques Marti, Diesbach, und Unterzeichnende „Dividendenauszahlung 
GL hoch3 AG“ 
 
 
Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren  

1. Ausgangslage 

Am 23. Januar 2019 reichten Landrat Jacques Marti und Unterzeichnende die Interpellation 
„Dividendenauszahlung GL hoch3 AG“ ein (s. Beilage). 

2. Bemerkungen 

Bereits im Rahmen der Kapitalerhöhung der Glarus hoch3 AG und der Behandlung des dafür 
erforderlichen Nachtragskredits im Landrat (LRB § 377/2017) wies der Regierungsrat darauf 
hin, dass die Glarus hoch3 AG beabsichtige, dass die Kapitalgeber „durch Dividendenaus-
schüttungen […] dereinst adäquat entschädigt werden“ (s. Antrag an den Landrat vom 
31.10.2017).  
 
In den dem Antrag beiliegenden Schreiben des Verwaltungsrats der Glarus hoch3 AG führte 
dieser weiter aus:  
 

„Glarus hoch3 AG geht davon aus, dass aufgrund des neuen Geschäftsmodells 
‚Cost plus‘ für die Aktionärskunden zukünftig ein angemessener Gewinn erwirt-
schaftet werden kann, welcher für eine Dividendenzahlung und die weitere Stär-
kung der Eigenmittel verwendet werden soll.“ (Schreiben vom 21.6.2017) 

 
sowie 
 

„In der Planmittelflussrechnung sind die vorgesehenen Amortisationen des Bank-
kredits und eine Dividendenausschüttung von 3 Prozent ab 2019 berücksichtigt. 
 
[…] 
 
In den Geschäftsjahren nach der Migration werden die Erträge, welche durch die-
ses Geschäftsmodell entstehen, die Möglichkeiten für regelmässige Dividenden-
ausschüttungen ergeben. Über Dividendenausschüttungen befindet die General-
versammlung so dass sichergestellt ist, das Kapital der Aktionäre zu sichern und 
adäquat zu verzinsen.“ (Schreiben vom 29.8.2017) 
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Die Thematik ist also längstens bekannt. Man muss in Bezug auf die Beantwortung dieser 
Interpellation sogar von einem eigentlichen bürokratischen Leerlauf sprechen. Denn die 
Frage, ob es sinnvoll sei, dass sich die Gemeinden und Werke als Leistungsbezüger und Ak-
tionäre letztlich eine allfällige Dividende selber bezahlen, damals in der landrätlichen Finanz-
aufsichtskommission (s. Bericht vom 22.11.2017) wie auch im Landrat ausführlich diskutiert 
wurde. 

3. Beantwortung 

Zu Frage 1. – Der Kanton Glarus hat für die Geschäftsjahre 2010–2013 eine Dividende er-
halten. Für die Geschäftsjahre 2014–2017 wurden keine Dividenden ausgeschüttet. 
 
Für das Geschäftsjahr 2018 beschloss der Verwaltungsrat der Glarus hoch3 AG an seiner 
Sitzung vom 18. Februar 2019, dass die Aktionärskunden (Gemeinden und Technische Be-
triebe) eine Umsatzrückvergütung von 5 Prozent zulasten des Ergebnisses 2018 erhalten. 
Zudem beantragt er der Generalversammlung vom 29. April 2019, eine Dividende von 3 Pro-
zent des Aktienkapitals auszuschütten (total 33’000 Fr.). Mit der Umsatzrückvergütung und 
der beantragten Dividende von 3 Prozent sei gewährleistet, dass einerseits das Aktienkapital 
adäquat verzinst wird und andererseits die Gemeinden und Technischen Betriebe von den 
erzielten Effizienzgewinnen profitieren. 
 
 
Zu Frage 2. – Die Dividende betrug in den Geschäftsjahren 2010–2012 4320 Franken und im 
Geschäftsjahr 2013 3000 Franken. Für das Geschäftsjahr 2018 betrüge die Dividende bei 
einer Zustimmung der Generalversammlung zum Antrag des Verwaltungsrates 8250 Fran-
ken. Dies entspricht einer Dividende von 5,76 Prozent für die Geschäftsjahre 2010–2012, 
4 Prozent für das Geschäftsjahr 2013 und 3 Prozent für das Geschäftsjahr 2018. 
 
 
Zu Frage 3. – Der Regierungsrat hat den Dividendenausschüttungen in der Vergangenheit 
zugestimmt und beabsichtigt, auch der Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2018 
zuzustimmen. 
 
 
Zu Frage 4. – Der Regierungsrat begrüsst die Dividendenausschüttungen der Glarus hoch3 
AG. Wie jeder andere Kapitalgeber erwartet er eine angemessene Entschädigung für das zur 
Verfügung gestellte Kapital. Ohne Dividendenausschüttung würde der Kanton der Glarus 
hoch3 AG gratis Eigenkapital zur Verfügung stellen. Dies käme letztlich einer versteckten 
Subvention der Leistungsbezüger gleich. 
 
 
Zu Frage 5. – Gemäss Mitteilung der Glarus hoch3 AG betrug der Umsatz von Kunden aus-
serhalb des Kantons Glarus im Geschäftsjahr 2018 null Franken. 
 
 
Genehmigen Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Im Namen des Regierungsrates 
 
Andrea Bettiga, Landammann 
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber  
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